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Kund und zu wißeu sey hiemit 2c. (folgen die brandenburgischen
Ansprüche).

1. Es cediren nnd überlaßeu Allerhöchstgedachte Ihre Kayserl. Maytt.
an Seine Churfürstliche Durchl. zu Brandenburg, dero Erben nnd Nach-
kommen männlichen geschlechts, Marggrafen zu Brandenburg ?c., deu söge-
nandten Schwiebnsischen creiß in derSchlesie,mit allen appertinentzien und
zugehörungen an landen, leuten, städten, flecken, dörffern, eiukommen,
holtznngen, wäßern, sischereyen, rechteu nnd gerechtigkeiten, wie die nahmen
haben, nichts davon anßgenommen, wie Ihre Kayserl. Maytt. selbigen
bishero in besitz nndt gennß gehabt, nndt zwar in qualitate fendi masknlini
Bohemici, jedoch änderst nicht, alß wie Seine Chnrfnrstliche Durchl. die
Mark Brandenburg und andere landen von Ihrer Kayserl. Maytt. zu lehen
emphahen, dergestalt, daß Seiner Chnrfürstl. dnrchl. und dero Churfürst-
lichem Hanse in diesem Schwiebnsischen ereise, wie in andern dero Landen
die superioritas territorialis, und folglich alle jnra, so davon dependiren,
in specie die contribntion, einqnartirnnge, appellation, nnd was sonsten ad
snperioritatem territorialem gehöret, alleine verbleibet, Sie sollen anch nicht
gehalten seyn, eine absonderliche belehnnnge darüber zu nehmen, besondere,
wann ein easns der belehnung entstehet, soll auf die in rechtens bestimbter
zeit thueude reqnisition ein lehnbrieff nach dem formnlar, deßen man sich
hiebey verglichen, ans der Königlichen Böhmischen cantzley ertheilet werden;
Ob anch zwart knrtz vorher versehen, daß Seine Chnrfürstl. Dnrchl. die
territorial-snperiorität in gedachtem Schwiebnsischen ereise haben sollen, So
ist jedoch expresse dabey bedangen werden, daß Seine Chnrfürstl. durchl.
oder dero nachkommen darinnen keine festungen auzurichteu oder einige
orther zu befestigen befuget seyn, anch daß die catholische religion und
angsbnrgische consessions-verwandten in dem stände und exereitio religionis,
wie solches jetzo im creise ist, nngekränckt erhalten, und in specie die
darinnen wohnende geistlichen, wes standes nnd würden die seyn, bey ihren
rechten nnd besitz gelaßen, nndt ihnen gleich andern dero eigenen glanbens-
genoßen schntz nnd sicherheit geschaffet werden solte, gestalt dan offthöchst-
gedachte Seine Chnrfürstl. dnrchl., für sich nnd dero nachkommen, hiemit
anßtrücklich geloben nndt versprechen, daß Sie keine festungen in dem
bemelten creise aurichteu uoch baueu, auch die catholische religion und angs-
burgische cousessiousverwaudte darin bey ihrem exercitio religionis, wie
solches aldoch jetzo von ihnen geübet wirdt, nngeändert erhalten nnd
mainteniren, Jmgleicheu beiderseits geistlichen, wie nicht weniger die staende
des besagten creises bey ihren habenden rechten und Privilegien, besitz und
geuoß laßeu uud schützen wollen . . .

2. Ferner cediren nnd übergeben Ihre Kayserl. Maytt. Seiner Chnr¬
fürstl. dnrchl., dero nachkommen und erbeu, in solntnm die sogenandte
Lichtensteinische schnldsordernng in Ostfrießland, cum pleuo omniqne jure,
mit fambt allen dazu gehörigen original-Docnmenten nnd brieffschafften,


